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Beschlussvorlage 
Gemeinde Ventschow 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV11/2008-056 
öffentlich 
 
07.08.2008 
Bürgermeister 

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermöge nshaushalt 
für die Maßnahme - Straßensanierung "Am See" und "S traße der 
Jugend" 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 18.08.2008 Haupt- und Finanzausschuss Ventschow  
Ö 01.09.2008 Gemeindevertretung Ventschow  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Ventschow bewilligt gemäß § 52 Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern, überplanmäßige Ausgaben für die Straßensanierung „Am See“ 
und „Straße der Jugend“  
 
In Höhe von                                       8.000,00 €. 
 
 
Sachverhalt: 
Die Straßenbaumaßnahme – „Am See“ und „Straße der Jugend“ wurde mit einem 
Gesamtausgabevolumen von 52.000,00 € im Haushalt 2008 geplant. 
Im Ergebnis einer Ortsbegehung wurde der Leistungsumfang konkretisiert. Dabei wurde 
festgestellt, dass die Ursprungsflächen zu gering bemessen waren. 
Die Folge ist, für die Straßensanierung werden nun 60.000,00 € benötigt, eine Erhöhung um 
8.000,00 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Ausgaben fallen an:  HHST  63000.95090 
Deckungsvorschlag: außerplanmäßige Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen 
- HHST  67000.35000   Beiträge – Erneuerung der Straßenbeleuchtung –Hauptstr.     3.400 
€ 
- HHST  63000.35020   Straßenbaubeitrag – Str. des Friedens                                     4.200 € 
- HHST  63000.35010   Straßenbaubeitrag – Str. d. Jugend                                             400 € 
                                                                                                                                        8.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  
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Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 


